
In vielen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens wird man
immer häufiger mit beleidigenden
Worten und Gesten konfrontiert.
Derjenige, der leicht seine Con-
tenance verliert, neigt eher dazu,
seinem Unmut gegenüber anderen
durch herabwürdigende Bekun-
dungen Ausdruck zu verleihen.
Diese gesellschaftliche Entwick-
lung bekommt natürlich auch die
Polizei bei ihren Einsätzen zu spü-
ren. Denn die Achtung vor den
Ordnungshütern scheint späte-
stens bei emotional geführten
Auseinandersetzungen nicht mehr
vorhanden zu sein. In der Vergan-
genheit musste daher bereits in
zahlreichen Prozessen geklärt
werden, welche Bezeichnungen
ein Polizeibeamter noch erdulden
muss und welche nicht. Für einen
Heißsporn ist daher Vorsicht
geboten, da auch eine scherzhaft
gemeinte Äußerung den Tatbe-
stand einer Beleidigung erfüllen
kann! 

Im deutschen Strafrecht gibt es –
entgegen einem weit verbreiteten
Irrglauben – keine „Beamtenbe-
leidigung“. Ein Beamter soll bei
einer Herabsetzung nicht besser
gestellt werden als der „Normal-
bürger“, so dass sich ein Amtsträ-
ger nicht auf einen höherwertigen
Ehrenschutz berufen kann. Wird
die Ehre eines Polizisten verletzt,
ist lediglich die „normale“ Belei-
digung im Sinne des Strafgesetz-
buchs einschlägig. Eine verfah-
rensrechtliche Besonderheit exi-
stiert jedoch. Während die Straftat
grundsätzlich nur auf Antrag des
Verletzten verfolgt wird, kann bei
der Beleidigung eines Amtsträgers
auch der Dienstvorgesetzte des
Beleidigten einen Strafantrag stel-
len. 

Eine strafbare Beleidigung liegt
vor, wenn eine Äußerung eine
Kundgabe der Missachtung oder
Nichtachtung enthält. Dies ist
nach ständiger Rechtsprechung
der Fall, wenn dem Betroffenen
der ethische oder soziale Wert
ganz oder teilweise abgesprochen
und dadurch der grundsätzlich
uneingeschränkte Achtungsan-
spruch verletzt oder gefährdet
wird. Welche Bemerkungen noch
zulässig sind, hängt – wie so häu-
fig – von den konkreten Gesamt-
umständen ab. Wer beispielsweise
einen uniformierten Schutzpoli-
zisten, der eine Fahrausweiskon-
trolle begleitet, als „Clown“ be-
zeichnet, macht sich nach einem
Urteil des Kammergerichts Berlin
einer Beleidigung strafbar. Vor-
liegend hatte sich ein Fahrgast im
Rahmen einer Fahrscheinkontrolle
in der Berliner U-Bahn durch
einen Polizeibeamten schikaniert

gefühlt und forderte den Amtsträ-
ger auf, sich auszuweisen. Als der
Beamte dies ablehnte, äußerte der
Betreffende: „Da kann ja jeder
Clown kommen, ich möchte Ihren
Dienstausweis sehen“. Dieser Vor-
witz wurde abgestraft. Denn nach
Meinung des Kammergerichts sei
ein Clown nach dem üblichen
Sprachgebrauch ein Spaßmacher
und Hanswurst, also ein dummer,
sich lächerlich machender Mensch.
Indem der Fahrgast den Polizisten
so bezeichnete, habe er seine
Missachtung kundgetan und ihn
der Lächerlichkeit preisgegeben.
Er habe dem Kommissar die ihm
zukommende – noch dazu durch
die Uniform verkörperte – soziale
Achtung  als Polizeibeamter abge-
sprochen. Der Fahrgast habe nicht
wirklich daran gezweifelt, dass es
sich bei dem Uniformierten um
einen echten Polizisten handelte.
Er habe – so die Richter weiter –
durch sein Verhalten vielmehr für
die als Schikane empfundene
Fahrausweiskontrolle revanchie-
ren wollen. In der Äußerung sei
daher eine auf Diffamierung der
Person gerichtete Schmähkritik zu
sehen. 

Es soll jedoch auch Mitbürger
geben, die ihre Missstimmung
etwas differenzierter ausdrücken,
indem Sie z.B. Passagen aus
Werken von Johann Wolfgang von
Goethe rezitieren. So geschehen
in Karlsruher Gefilden, als ein
„Parksünder“ gegenüber einer Ge-
meindevollzugsbeamtin bemerkt
hatte: „Wissen sie was, Sie kön-
nen mich mal...“. Nach Meinung
des Oberlandesgerichts Karlsruhe
soll das „Götz-Zitat“ nicht auto-
matisch eine Beleidigung zur
Folge haben. Bei dieser Bemer-
kung komme für sich gesehen
zunächst kein negativer Bedeu-
tungsinhalt bei. Vielmehr sei maß-
geblich, ob diese mit einem –
wenn auch nicht ausgesprochenen
– herabwürdigenden Zusatz ver-
bunden sein sollte und auch so in
der konkreten Situation für einen
verständigen Dritten zu verstehen
gewesen sei. Bei den ganzen
Diskussionen über die Pisa-Studie
und dem Niveau des deutschen
Fernsehens sollte man froh sein,
dass in der heutigen Zeit derartige
Klassiker noch rezitiert werden
können! 

Um auf Nummer sicher zu gehen,
sollte man es im Rahmen einer
Verkehrskontrolle jedoch besser
bei einem freundlichen „Sie kön-
nen mich mal...verwarnen!“ belas-
sen!
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Heberer & Coll.

Neues aus der „Tierwelt“ Teil 1
Wöchentlich erscheinende Kolumne zu aktuellen Rechtsfragen (130)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [992.126 1474.016]
>> setpagedevice


